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Vorwort

Diese Arbeit wurde im Sommersemester 2018 von der Juristischen Fakultät der 
Humboldt-Universität zu Berlin als Dissertation angenommen. Später erschie-
nene Literatur wurde nur vereinzelt berücksichtigt.

Zum Gelingen dieser Arbeit haben viele beigetragen:
Sehr herzlich danke ich meiner Doktormutter, Frau Professorin Dr. Anna-

Bettina Kaiser, für die stete Begleitung und Unterstützung der Dissertation, 
für ihre wertvollen Anregungen sowie für die offene Diskussionsatmosphäre 
an ihrer Professur, die für mich während meiner sechsjährigen Tätigkeit als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin immer sehr inspirierend war. Herr Professor 
Dr. Christian Waldhoff hat das Thema ebenfalls von Anfang an mit regem In-
teresse begleitet. Hierfür und für die Erstellung des Zweitgutachtens bin ich ihm 
sehr dankbar.

Bei den gemeinsam von meiner Doktormutter und Herrn Professor Dr. Mi-
chael Fehling ausgerichteten Doktorandenseminaren, im Doktorandenkollo-
quium von Herrn Professor Dr. Christoph Möllers sowie bei den vom Promoti-
onskolleg der European Law School veranstalteten Fortschrittsberichten durfte 
ich meine Ideen vorstellen. In letztgenanntem Kontext bekam ich zudem die 
Gelegenheit, meine Überlegungen mit Herrn Professor Dr. Dr. h. c. mult. Mi-
chael Stolleis diskutieren zu können. Weitere wertvolle Gesprächspartner*in-
nen waren Prof. Dr. Martin Eifert, Dr. Yoan Vilain, Dr. Benjamin Lahusen, 
Prof. Dr. Martin Heger, Prof. Dr. Gabriele Metzler, Prof. Dr. Christoph Schön-
berger, PD Dr. Peter Collin und PD Dr. Carsten Kremer. Ihnen allen sei Dank 
gesagt. Schließlich bin ich dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, 
Herrn Professor Dr. Dr. h. c. Andreas Voßkuhle, sehr dankbar für die Zeit als 
studentische Hilfskraft an seinem Freiburger Lehrstuhl, welche mich stark ge-
prägt und an die Wissenschaft herangeführt hat.

Viele Freund*innen haben mich während der gesamten Promotionsphase 
durch Diskussionen, Nachfragen und kritische Lektüre unterstützt – genannt 
seien hier Sandra Schnädelbach, Dr. Eva Schnelle, Simon Hillmann, Dr. Larissa 
Vetters, Laura Jung, Hanna Buck, Prisca Feihle, Prof. Dr. Thomas Wischmeyer, 
Dr. Philipp Thurn, Dr. Dirk Vetter, Dr. Robert Spät, Klaas Eller, Dr. Markus 
Sehl, Dr. Maya Masuhr, Dr. Anja Hauth, Janna Kadel, Alexander König, Simon 
Wionski, Dr. Nike Thurn und Dr. Sophia Klehs. Auch meine Eltern, Sigrid und 
Burkhard Peters, haben das Manuskript – teilweise sogar mehrmals – gelesen. 



VI Vorwort

Mein Mann, Dr. Urs Neumann, hat mich beim Erstellen der Dissertation sowie 
bei allem anderen begleitet und unterstützt. Ihnen allen danke ich von Herzen.

Gefördert wurde diese Arbeit durch ein Promotionsstipendium des Evange-
lischen Studienwerkes Villigst sowie durch ein Caroline von Humboldt-Kurz-
zeitstipendium der Humboldt-Universität zu Berlin. Den Herausgebern der 
„Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts“ bin ich dankbar für die 
Aufnahme in ihre Schriftenreihe.

Ich widme dieses Buch meinen Eltern.

Berlin, im Sommer 2019 Almut Neumann
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Erster Teil

Einführung

„Die Hegemonie eines Gliedstaates aber ist  
das historische Trauma des Föderalismus.“

Josef Isensee, 2008*

* Isensee, Föderalismus, Rn. 148.





§ 1 Untersuchungsgegenstand und Erkenntnisziel

Das föderale Prinzip stellt eine der Grundfesten der deutschen Staatsentwick-
lung dar. So war das 1871 gegründete Deutsche Kaiserreich maßgeblich durch 
seine föderale Struktur geprägt, und trotz mannigfaltiger grundsätzlicher Brü-
che mit dem System des Kaiserreichs war die Weimarer Republik ebenfalls fö-
deral gegliedert. Auch heute definiert das deutsche Grundgesetz (GG) in seinem 
Art. 20 Abs. 1 die Bundesrepublik Deutschland als Bundesstaat und entzieht 
die Gliederung des Bundes in Länder mit seinem Art. 79 Abs. 3 sogar der Ver-
fassungsänderung. „Die Deutsche Geschichte [zeichnet] sich, sofern sie eine 
Nationalgeschichte war, vor allem durch die Föderalstrukturen [aus], die die 
Deutschen über Jahrhunderte hinweg befolgt, transformiert und immer wieder 
verändert haben, ohne ihnen entrinnen zu können“, so lautet das Urteil des His-
torikers Reinhart Koselleck.1

Was jedoch genau unter Föderalismus zu verstehen ist, wird dabei (nicht 
nur) von der Staatsrechtslehre immer wieder neu hinterfragt und ganz unter-
schiedlich beantwortet. Der Begriff des Föderalismus ist schillernd und kann 
mit den vielfältigsten Inhalten gefüllt werden.2 Föderalistische Fragestellun-
gen liegen an der Grenze zwischen dogmatischer Staatsrechtslehre und Staats-
theorie, zwischen (zumeist eher statischen) konkreten Verfassungsnormen und 
(stärker veränderlichen) politischen Gegebenheiten. Diese Bedeutungsvielfalt 
macht die Auseinandersetzung mit verschiedenen Föderalismusverständnissen 
in der Staatsrechtslehre so reizvoll, denn sie beleuchtet die staatsrechtliche Dis-
ziplin im Spannungsfeld von Verfassungsrecht und Theorie zum einen, von Ver-
fassungsrecht und Politik zum anderen besonders eindrücklich.3

Für das grundgesetzliche Föderalismusverständnis ist es entscheidend, die 
Entwicklung der verfassungsgeschichtlichen Föderalismus-Diskussionen als 
seine Grundlage zu kennen. Erst in der Rekonstruktion des föderalen Diskurses 
über die Zeit wird deutlich, woher unterschiedliche Konzeptionen kommen. So 

1 Koselleck, Nation, S. 31.
2 Zum „Föderalismus als zu bestimmende[m] Politik- und Rechtsbegriff“ s. Härtel, Föde-

ralismuswelten, S. 15 ff. (Zitat S. 15). Der Föderalismusbegriff kann daher als ein „essentially 
contested concept“ verstanden werden, d. h. als abstrakte Idee, deren konkrete Bedeutung auf-
grund ihrer Komplexität und Interpretationsbedürftigkeit notwendigerweise umstritten ist, s. 
dazu grundlegend Gallie, Concepts, S. 171 f.

3 Zum Verhältnis von Staatsrechtslehre und Politik s. Stolleis, Staatsrechtslehre, S. 973 ff.; 
Voßkuhle, Staatsrechtslehre, S. 135 ff.



4 § 1 Untersuchungsgegenstand und Erkenntnisziel

prägten die Bundesstaats-Diskurse der Staatsrechtslehre aus der Zeit des Deut-
schen Kaiserreichs ab 1871 und der Weimarer Republik bis 1932/33 mannig-
faltige föderale Grundbegriffe und -annahmen, die auch der heutigen Staats-
theorie sowie den im Grundgesetz niedergelegten föderalen Strukturen noch 
entsprechen.

Auch über Deutschland hinaus ist eine derartige Klärung dieser Grundlagen 
heute von hoher Bedeutung. Das föderale Prinzip stellt nicht nur ein wesentli-
ches Merkmal des Staatsaufbaus vieler Bundesstaaten weltweit dar, sondern es 
bestimmt (in einem weit verstandenen Sinn) auch die europäische Mehrebenen-
Struktur. Zudem sind selbst in einigen Staaten, die klassischerweise keine Bun-
desstaaten darstellen, Prozesse der „Dekonzentration“ (Frankreich) und „De-
volution“ (Vereinigtes Königreich) zu beobachten, die gewisse Parallelen zu 
föderalen Strukturen aufweisen und so auch an derartige überkommene Kon-
zepte anschließen können.4

Die deutsche staatsrechtliche Auseinandersetzung mit dem Föderalismus im 
Kontext des Kaiserreichs und der Weimarer Republik kulminierte in der „Preu-
ßen-Problematik“. Preußen war sowohl im Deutschen Kaiserreich als auch in 
der Weimarer Republik der mit Abstand größte und bevölkerungsreichste Ein-
zelstaat. Es bestimmte den föderalen Charakter Deutschlands als (im Kaiser-
reich) rechtliche und (sowohl im Kaiserreich als auch in der Weimarer Repu-
blik) faktische Hegemonialmacht maßgeblich. Preußens Geschichte unterlag 
dabei in diesem Zeitraum von rund sechs Jahrzehnten einer bemerkenswerten 
Entwicklung. Während Preußen in der Zeit des Kaiserreichs ein stark obrig-
keitsstaatlich geprägter Einzelstaat war und Deutschland (zumindest anfangs) 
hegemonial beherrschte, wandelte es sich in der Weimarer Republik zum „de-
mokratischen Bollwerk“. Dieses Bollwerk wurde dann aber im „Preußen-
schlag“ von 1932 staatsstreichartig von der Reichsexekutive entmachtet und 
unter dessen Führung gestellt. Die „Preußen-Problematik“ bewegt sich also 
zwischen verschiedenen Polen: einerseits zwischen den Polen seiner Hegemo-
nialstellung und des „Preußenschlags“, andererseits zwischen den Polen anti-
demokratischer und demokratischer Ausrichtung.

Allgemeine föderale Fragestellungen sowie die besondere Frage nach dem 
Verhältnis zwischen Reich und Preußen waren damit in diesem Zeitraum aufs 
Engste verknüpft und stellten die Staatsrechtslehre vor mannigfaltige Proble-
me. Mit beiden Themenkomplexen setzte sich der links-liberale Staatsrechtler 
Hugo Preuß in der Zeit sowohl des Kaiserreichs als auch der Weimarer Repu-
blik intensiv auseinander, und dies sowohl als theoretisch-dogmatisch arbei-
tender Wissenschaftler als auch als Politiker. Die Rekonstruktion, Analyse und 
Entwicklung seines Föderalismusverständnisses soll in dieser verfassungs- und 
wissenschaftsgeschichtlichen Untersuchung im Fokus stehen.

4 Näher dazu Krumm, Föderale Staaten, S. 31 ff.
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I. Der Protagonist: Hugo Preuß als Theoretiker und Politiker

Hugo Preuß (1860–1925), der „Vater“ der Weimarer Reichsverfassung von 
1919,5 kann als eine Schlüsselfigur für das Verständnis der deutschen Politik 
und Rechtswissenschaft in der Zeit des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts gelten. Der zeitgenössische liberale Journalist Ernst Feder charakte-
risierte Preuß als „Theoretiker und […] Politiker“, dessen beide Betätigungs-
felder sich zu einer „in sich geschlossene[n], organisch einheitliche[n] Tätigkeit 
[verbänden], in der jedes Element sich harmonisch zum Ganzen füg[e].“6 In der 
Tat entwarf Preuß zum einen als Universitätsgelehrter ein theoretisches Staats-
verständnis. Zum anderen begleitete er als politischer Publizist die rechtlichen 
und gesellschaftlichen Umstände und Umbrüche seiner Zeit durch konkrete 
staats- und verfassungspolitische Reformvorschläge und gestaltete sie teilweise 
als aktiver Politiker direkt mit.7 Gerade dieses Zusammenspiel von theoretisch-
wissenschaftlichem Denken und konkret-politischen Handlungen zeichnet das 
Schaffen von Preuß aus und macht die Befassung mit seinem Werk besonders 
fruchtbar – und dies vor allem dann, wenn sich diese beiden Bereiche entgegen 
der Wertung Feders nicht offensichtlich „harmonisch zum Ganzen“ fügen.

Preuß wurde am 28. Oktober 1860 in eine vermögende und liberale jüdische 
Kaufmannsfamilie in Berlin geboren.8 Er studierte ab 1879 in Berlin und Hei-
delberg Rechts- und Staatswissenschaft. Nach dem Abschluss seines Studiums 
mit dem Ersten Juristischen Staatsexamen beim Königlich Preußischen Kam-
mergericht wurde er an der Juristischen Fakultät der Universität Göttingen mit 
einer pandektenrechtlichen Arbeit promoviert.9 Sein danach angetretenes Re-
ferendariat brach er zugunsten einer wissenschaftlichen Karriere ab. Im Jahre 
1889 legte er seine vielbeachtete Habilitationsschrift „Gemeinde, Staat und 
Reich als Gebietskörperschaften“ im öffentlichen Recht an der Friedrich-Wil-
helms-Universität in Berlin vor, in der er die Genossenschaftslehre seines Leh-
rers Otto von Gierke aufgriff und sie auf die (weit verstandenen) föderalen Be-
ziehungen im Kaiserreich anwandte.

5 Winkler, Weimar, S. 101: „Verfassungsvater“.
6 Feder, Preuß, S. 10.
7 Dabei war diese Verbindung zwischen wissenschaftlichem Schaffen und aktiv-politi-

schen Tätigkeiten im Kaiserreich eher ungewöhnlich, s. Stolleis, Geschichte II, S. 349; eben-
so ders., Staatsrechtslehre, S. 979. Dazu, dass das Fach der Staatsrechtslehre per se allerdings 
immer auch eine besondere Nähe zum Fachbereich der Politik hat, s. nur a. a. O., insb. S. 977, 
sowie Voßkuhle, Staatsrechtslehre, insb. S. 138 ff.

8 Die folgenden biographischen Angaben beruhen insb. auf Gillessen, Preuß, S. 17 ff., der 
sich u. a. auf Hugo Preuß’ Lebenslauf bei den Akten zu seiner Habilitation in Berlin bezieht; 
s. auch Albertin, Einleitung, S. 2; Feder, Preuß; Mauersberg, Ideen, S. 12 ff.; Dreyer, Preuß, 
S. 1 ff.

9 Die Promotion von Preuß ist nicht erhalten und wurde später von ihm selbst als „wenig 
nutzvoll“ bezeichnet, s. Gillessen, Preuß, S. 18.
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Der „Theoretiker“ Preuß lehrte daraufhin als Privatdozent öffentliches Recht 
an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin und setzte sich weiterhin mit 
vorwiegend staatstheoretischen Fragestellungen auseinander. Eine Professoren-
stelle wurde ihm jedoch aufgrund seiner jüdischen Herkunft und seiner libera-
len politischen Ansichten verwehrt.10 Im Jahr 1906 wurde er Professor für öf-
fentliches Recht an der neu gegründeten privaten Berliner Handelshochschule, 
der er ab 1918 zudem als Rektor vorstand. Preuß übte seine Tätigkeit als Hoch-
schullehrer dort bis zu seinem Tod im Jahr 1925 aus.

Seit seiner Jugend sympathisierte der „Politiker“ Preuß mit den Liberalen. 
Seine liberalen Vorstellungen verband er mit demokratischen Forderungen nach 
einem gleichen Wahlrecht, Parlamentarisierung und einem institutionell ver-
ankerten Rechtsstaat. Er wandte sich dem Linksliberalismus zu und plädier-
te so auch für eine Zusammenarbeit der Liberalen mit der Sozialdemokratie. 
Seine politischen Überzeugungen äußerte er im Rahmen seiner Tätigkeit als po-
litischer Publizist. Hier widmete er sich aktuellen Themen und veröffentlichte 
ab dem Jahr 1885 regelmäßig (rechts-)politische Beiträge.11 1895 wirkte Hugo 
Preuß erstmals aktiv als Politiker. Er wurde in die Stadtverordnetenversamm-
lung von Berlin gewählt und arbeitete somit direkt in der Berliner Kommunal-
politik mit. Ein derartiges Engagement in der Kommunalpolitik war für einen 
Staatsrechtslehrer in dieser Zeit eher ungewöhnlich.12 Von 1910 bis 1918 war 
er als ehrenamtlicher Stadtrat im Berliner Magistrat für Verkehrsfragen zustän-
dig und kümmerte sich im Ersten Weltkrieg als Magistratskommissar um die 
Kriegsbeschädigtenfürsorge.

Seine politische „Sternstunde“ hatte Hugo Preuß aber in der Zeit nach dem 
Ausbruch der Novemberrevolution. Friedrich Ebert berief Preuß, der als „wohl 
am weitesten links gerichtete[r] Staatsrechtslehrer des damaligen Deutsch-
lands“ galt,13 am 15. November 1918 zum Staatssekretär des Reichsamtes für 

10 S. näher zu den gescheiterten Anträgen, Preuß zum (zumindest außerordentlichen) Pro-
fessor zu ernennen, Mauersberg, Ideen, S. 13 f. Mauersberg betont hier eher Preuß’ jüdische 
Herkunft als Grund für die Nichtberufung. Ähnlich Klopsch, Juristische Fakultät, S. 181 ff. m. 
Fn. 695 (mit Hinweis auf eine Sitzung, bei der die Nichtberufung u. a. damit begründet wurde, 
dass Preuß kein Kirchenrecht lesen könne). S. allgemein zur Diskriminierung von jüdischen 
Bewerbern im Kaiserreich an den staatlichen Universitäten Kampe, Jüdische Professoren, 
S. 185 ff. Demgegenüber heben Anschütz, Leben, S. 122 f., und Lehnert, Preußen, S. 30 (unter 
Bezugnahme auf Anschütz) hervor, dass vor allem Preuß’ scharf vorgetragene politische An-
sichten für eine Professur hinderlich gewesen seien. Detailliert zu den einzelnen Ernennungs-
anträgen und deren Scheitern Müller, Preuß, S. 714 ff.

11 So beispielsweise in der politischen Wochenschrift „Die Nation“, die von dem Libera-
len Theodor Barth herausgegeben wurde. „Die Nation“ hatte zwar keinen großen Abonnenten-
kreis, wurde aber im In- und Ausland als wichtige deutsche liberale Pressestimme angesehen, 
dazu Albertin, Einleitung, S. 14.

12 Ein weiteres Beispiel für einen kommunalpolitisch aktiven Rechtswissenschaftler ist 
der Strafrechtsprofessor Franz von Liszt, der Anfang des 20. Jahrhunderts Mitglied der Stadt-
verordnetenversammlung von Charlottenburg war.

13 So Jellinek, in: HbDStR I, S. 127.
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Inneres und beauftragte ihn mit dem Entwurf einer republikanischen Reichs-
verfassung. Im Februar 1919 wurde Preuß dann Reichsinnenminister. Sein Ver-
fassungsentwurf sah die Errichtung einer demokratischen und föderalen Repu-
blik vor und enthielt als einen zentralen Bestandteil die Aufteilung Preußens in 
mehrere kleinere Gliedstaaten. Nach weitgehenden Änderungen am Entwurf – 
insbesondere blieb Preußen entgegen den Plänen von Preuß bestehen – trat die 
Weimarer Reichsverfassung am 14. August 1919 in Kraft.

Schon vor und auch nach dieser „Sternstunde“ setzte sich Hugo Preuß, den 
der Rechtshistoriker Günther Gillessen treffend als „politische Gestalt […] des 
Reformers“ charakterisiert hat,14 wiederholt mit möglichen Staatsreformen in 
Deutschland und Preußen auseinander. So machte er bereits in der Kaiserzeit 
mehrmals Vorschläge zu einzelnen, seiner Ansicht nach reformbedürftigen As-
pekten im deutschen Staatsaufbau, insbesondere zu dem Verhältnis zwischen 
preußischer Regierung und Reichsregierung sowie zur Abschaffung des preu-
ßischen Dreiklassenwahlrechts. Im Jahr 1917 schlug er unter dem Eindruck 
der Kriegsgeschehnisse und der innenpolitischen Krise in Deutschland in einer 
Denkschrift eine umfassende Reform der Reichs- und der preußischen Verfas-
sung vor. Und auch nach Inkrafttreten der von ihm maßgeblich miterarbeite-
ten Weimarer Reichsverfassung begleitete er deren Wirkung und unterbreitete 
zudem Vorschläge für die im Jahr 1920 anstehende Neufassung der preußischen 
Verfassung und für deren weitere Fortentwicklung.

Es war Preuß allerdings nicht vergönnt, das politische Geschehen auf 
Reichsebene als aktiver Politiker länger zu begleiten. Er schied bereits am 
20. Juni 1919 mit dem Rücktritt des Kabinetts Scheidemann aus der Regierung 
aus. Obwohl er einer der Mitbegründer der Deutschen Demokratischen Partei 
(DDP) im Jahr 1918 war, wurde er – unter anderem wegen seiner Vorschläge 
zur Aufteilung Preußens und seiner linksliberalen Einstellung – von seiner Par-
tei nicht als Kandidat für die Nationalversammlung oder den Reichstag auf-
gestellt. Allerdings wirkte Preuß von Januar 1919 bis zu seinem Tod als Abge-
ordneter der DDP in Preußen: zunächst in der preußischen Landesversammlung 
und dann im preußischen Landtag.

Am 9. Oktober 1925 starb Hugo Preuß in seinem Haus in Berlin, in dem 
er seit seiner Hochzeit im Jahre 1890 mit Else, geb. Liebermann, sowie den 
vier gemeinsamen Söhnen in einem großbürgerlichen Ambiente gewohnt hatte. 
 Wenige Wochen später, am 28. Oktober 1925, wäre sein 65. Geburtstag gewe-
sen.

14 Gillessen, Preuß, S. 16.
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II. Fragestellungen und einführende Thesen

Besteht das Charakteristikum der Preuß’schen Staatstheorie „in der fördera-
tiven [sic] Tendenz, in der Gegnerschaft gegen den zentralisierten ‚unorgani-
schen‘ Staat“, wie der zeitgenössische Staatsrechtslehrer Hermann Heller mein-
te?15 Oder war Preuß im Gegenteil, so das Urteil des ebenfalls zeitgenössischen 
Staatsrechtlers Gerhard Anschütz, „sehr geneigt, den Schritt zum Einheitsstaat 
zu tun“?16 Fügen sich die Staatstheorie und das praktische Schaffen von Preuß 
im Kaiserreich und in der Weimarer Republik tatsächlich widerspruchsfrei in-
einander, wie es Ernst Feder vertrat,17 oder zeigen sich hierbei doch Brüche 
und Verschiebungen – etwa in Form einer theoretisch stärker föderal-dezentra-
len, praktisch aber mehr unitarisch-einheitsstaatlichen Ausrichtung?

Das Spannungsverhältnis von Dezentralisierung und Unitarismus im 
Preuß’schen Staats- und Föderalismusverständnis stellt den Ausgangspunkt 
dieser Arbeit dar. Es wird vorliegend davon ausgegangen, dass eine umfassen-
de Rekonstruktion von Preuß’ föderalen Anschauungen nur durch eine Analyse 
und ein In-Beziehung-Setzen seines theoretischen Werks zu seinen praktischen 
Reformvorschlägen erreicht werden kann. Bislang wurde das Föderalismusver-
ständnis von Hugo Preuß vor allem entlang der Gegensätze Dezentralisierung 
und Unitarismus diskutiert. Mit Verweis auf seine Habilitationsschrift von 1889 
wird auch in der aktuellen Forschung auf seine dezentral ausgerichteten Föde-
ralismusvorstellungen hingewiesen.18 Betrachtet man hingegen die Vorschläge 
von Preuß zur Weimarer Reichsverfassung, kann man zum gegenteiligen Er-
gebnis kommen: dass Preuß die föderalen Staatselemente möglichst schwach 
ausgestalten wollte.19

15 Heller, Souveränität, S. 23.
16 Anschütz, Leben, S. 251.
17 Feder, Preuß, S. 10.
18 Schefold, Einleitung, S. 25 Fn. 97: Dass Hugo Preuß ein Befürworter des Einheitsstaats 

gewesen sei, werde „aber jedenfalls vom Befund der Habilitationsschrift schwerlich bestätigt.“ 
Ähnlich wendet sich Lehnert, Bundesstaat, S. 86, gegen die „Einstufungen von Preuß als ein-
seitiger Unitarier oder gar ‚demokratischer Zentralist‘“; ebenso Dreyer, Preuß, S. 352, gegen 
„die Mär vom Preußschen Antiföderalismus“. Differenzierend auch Lahusen, Republik, S. 18: 
In der WRV konnte sich Preuß’ „Föderalismus […] gegen den überholten Partikularismus des 
19. Jahrhunderts nicht durchsetzen.“

19 Funk, Föderalismus, S. 253: „Preuß wollte weg vom Föderalismus.“ Ähnlich Hols-
te, Nationalversammlung, S. Z2: „demokratischer Zentralist“ (differenzierter aber bei dems., 
Bundesstaat, S. 267, 274 ff.); Winkler, Weimar, S. 66 u. 100: Preuß „plante einen scharf zentra-
listischen Staatsaufbau“ und wollte den „Einheitsstaat“; Biewer, Reichsreformbestrebungen, 
S. 44: „der dogmatische Unitarier Preuß“; Pyta, Parlamentarisierung, S. 271: „eingefleischter 
Unitarier“. Etwas schwächer Huber, Verf.geschichte V, S. 1179: „Unitarismus im Sinn eines 
‚dezentralisierten Einheitsstaats‘“; abwägend auch Möller, Preußen, S. 191: „[S]o ließ sich die 
unitarische Konzeption des liberalen Staatsrechtslehrers Hugo Preuß […] durchaus mit föde-
rativen Zugeständnissen vereinbaren“; Brandt, Preuß, S. 4: „Unitarier mehr als Föderalist“, 
aber „durchaus pluralistisch geprägt“. Oeter, Integration, S. 56, behauptet allerdings sogar 
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Diese Befunde lassen unterschiedliche Schlüsse zu. Eine erste Deutungs-
möglichkeit liegt darin zu sagen, eine Seite liege falsch, d. h. Preuß’ Födera-
lismusverständnis sei entweder dezentral oder unitarisch.20 Eine zweite Deu-
tungsvariante besteht darin, Preuß’ (vornehmlich in seiner Habilitationsschrift 
und in nachfolgenden Schriften aus der Zeit des Kaiserreichs niedergeleg-
te) Staatstheorie als dezentral, seine spätere praktische Arbeit an der Weima-
rer Reichsverfassung demgegenüber als stärker unitarisch geprägt anzusehen 
und somit die beiden Positionen durch Verweis auf einen zeitlichen Wandel im 
Preuß’schen Föderalismusverständnis zu vereinen.21 In dieser Arbeit wird je-
doch eine dritte Deutung vorgeschlagen. Anhand seiner sowohl theoretischen 
als auch praktischen (d. h. rechtspolitischen, reformerischen) Schriften und im 
Kontext des zeitgenössischen staatsrechtlichen Diskurses soll im Folgenden ge-
zeigt werden, dass Preuß’ Föderalismusverständnis vor allem als funktional-de-
mokratisch charakterisiert werden kann und somit jenseits der Dichotomie von 
Dezentralisierung oder Unitarismus liegt. Durch diese Charakterisierung lassen 
sich einige – wenngleich auch nicht alle – der vermeintlichen Brüche in Preuß’ 
Argumentation hinsichtlich föderaler Fragestellungen in seiner Schaffensperio-
de erklären und Widersprüche teilweise auflösen.

Der Schlüssel zu einem derartigen umfassenden Föderalismusverständnis 
von Preuß liegt, so eine zentrale These dieser Arbeit, in seiner Auseinander-
setzung mit der Stellung des Einzelstaats Preußen im Deutschen Reich. Bereits 
aufgrund der hegemonialen Stellung Preußens im Reichsgefüge waren die Ka-
tegorien von Unitarismus und Dezentralisierung ungeeignet, um diese spezielle 
föderale Struktur zu erfassen. Preuß erkannte dies und setzte sich bereits ver-
gleichsweise früh mit dieser Sonderstellung Preußens auseinander.

Die Fragestellung nach Preuß’ Föderalismusverständnis kann so mit Blick 
auf Preußen spezifiziert werden. Wie beantwortete Preuß die (erst seit der Wei-
marer Zeit allgemein so gestellte) „Preußen-Frage“ oder „preußische Frage“, 
also die Frage nach der „richtige[n] Einfügung des preußischen Staates in das 
Deutsche Reich“?22 Inwiefern wirkte sich die Kritik an Preußens faktischer 
sowie (im Kaiserreich auch) rechtlicher Hegemonialstellung in Deutschland 

mit Blick auf Preuß’ theoretisches Bundesstaatsmodell, dass man dieses „als Blaupause eines 
Modells ‚dezentralisierter Einheitsstaatlichkeit‘ verstehen könnte“. Zeitgenössisch neben An-
schütz auch Jellinek, in: HbDStR I, S. 130, der in Bezug auf den Preuß’schen Verfassungsent-
wurf meinte: „Erstrebt wird der deutsche Einheitsstaat.“

20 Für diese (sowohl zeitgenössische als auch aktuelle) Deutung s. die Fn. 15 f. u. 18 f. in 
diesem Kapitel.

21 In diese Richtung Lehnert, Einleitung, S. 19: „[Die] kommunale[…] Demokratie [be-
trachtete] er weiterhin als eine Grundlage des Staatsbaus, ohne dass er sie nach Überwindung 
des Kaiserreichs noch überakzentuieren wollte. Ein Berliner Lokalpatriotismus war ihm zuvor 
als Kommunalpolitiker nicht fremd gewesen […]. Indem Preuß in der Republikzeit zunächst 
auf der Ebene der nationalem Demokratie tätig sein konnte und für diese sogar den Entwurf 
zur Staatsorganisation lieferte, war es naheliegend, dass seine Identifikation sich verlagerte.“

22 So die Definition des „preußisch-deutsche[n] Problem[s]“ von Anschütz, Problem, S. 1.
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auf Preuß’ Idealvorstellungen einer föderalen Ordnung aus? Was sagen die ver-
schiedenen Reformvorschläge, die Preuß für den innerpreußischen Staatsauf-
bau – sowohl im Kaiserreich als auch in der Weimarer Republik – machte, über 
sein Föderalismusverständnis aus? Wie fügte sich Preuß’ Idee eines symmetri-
schen, gleichberechtigten Föderalismus in sein allgemeines Föderalismusver-
ständnis ein? Und wie beurteilte er das wechselnde Verhältnis von Preußen zum 
Reich, sowohl in politischer als auch in rechtlicher Hinsicht, über die Zeit? 
Kurzum, wie wollte Preuß das – so seine Diagnose – „alte Preußen und das 
neue Deutschland“ miteinander in Einklang bringen?23 Zur Beantwortung die-
ser Fragen wird ein besonderer Fokus auf die (hier so genannten) „Preußen-Ab-
handlungen“ von Hugo Preuß gelegt, d. h. auf die Schriften, in denen er prakti-
sche rechtspolitische Reformvorschläge unterbreitete, und zwar sowohl für das 
Verhältnis Preußens zum Reich als auch für den innerpreußischen Staatsaufbau, 
der laut Preuß immer auch Auswirkungen auf ganz Deutschland hatte. Die Ana-
lyse dieser „Preußen-Abhandlungen“ im Kontext der zeitgenössischen staats-
rechtlichen Diskurses stellt daher den Hauptteil dieser Arbeit dar.

III. Methode und Quellenmaterial

Die Arbeit wählt einen diskursgeschichtlichen Zugang (1.). Dies ermöglicht es, 
Hugo Preuß in seinem wissenschaftlichen Kerngebiet, der Staatsrechtslehre, zu 
verorten. Um das Föderalismusverständnis von Hugo Preuß richtig verstehen 
und einordnen zu können, müssen seine Schriften innerhalb der zeitgenössi-
schen staatsrechtlichen Föderalismusdebatte kontextualisiert werden, wobei zu-
gleich die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mitbedacht 
werden sollen. Dieser Zugang bestimmt zugleich die Auswahl des Quellenma-
terials, da dieses den staatsrechtlichen Diskurs um den Föderalismus im All-
gemeinen und um die „Preußen-Frage“ im Besonderen zur Schaffenszeit von 
Preuß abbilden soll (2.).

1. Diskursgeschichtlicher Ansatz

Insbesondere seit dem „linguistic turn“ interessieren sich die Geschichtswis-
senschaften für die sprachliche Gestaltung historischer Wirklichkeiten.24 Be-
griffsgeschichtliche Ansätze wie jener von Reinhart Koselleck konzentrieren 

23 So der Titel eines Vortrags von Preuß aus dem Jahre 1920: Preuß, Das alte Preußen 
(1920).

24 Daniel, Kulturgeschichte, S. 345 f. S. zur geschichtlichen Entwicklung von „Sprache als 
Gegenstand der Geschichtswissenschaft“ (auch schon vor dem „linguistic turn“) den guten 
Überblick bei Landwehr, Geschichte, S. 23 ff. Aus rechtsgeschichtlicher Perspektive Stolleis, 
Rechtsgeschichte, S. 1092 ff.
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